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Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem Privathaftpflicht-Versicherungsvertrag:
 
Soweit die Versicherung anstelle des Versicherungsnehmers Versicherungsschutz für andere
Personen bietet, sind alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers
getroffenen Bestimmungen auf diese Personen sinngemäß anzuwenden.
 
Sie sind im gleichen Umfang für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. Die Ausübung
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu.
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